
Name, Vorname:          Geburtsdatum:     

Stammschule:             

Dienststellennummer:     Personalnummer:      

 
 

 
Staatliches Schulamt 
für den Landkreis Gießen und den Vogelsbergkreis 
Schubertstraße 60 – Haus 13 
35392 Gießen 
über die Schulleitung 
 
 
 

Antrag auf Teilzeitbeschäftigung 
 

Für die Zeit vom 01. August    bis 31. Juli     beantrage ich die  
 
Teilzeitbeschäftigung auf     Wochenstunden, gemäß 
 
 

 § 62 HBG (mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit) 
 

Ich verpflichte mich ausdrücklich, während des Bewilligungszeitraumes außerhalb des Beamtenver-
hältnisses berufliche Verpflichtungen nur in dem Umfang einzugehen, in dem nach den §§ 72 bis 74 HBG 
den vollzeitbeschäftigten Beamten die Ausübung von Nebentätigkeiten gestattet ist (im Regelfall bis 
höchstens zu einem Fünftel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit bei Nebentätigkeiten außerhalb 
des öffentlichen Dienstes). 

 
  § 63 Abs. 1 Nr. 1 HBG zur Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren 

    (mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit) 

 
    Name, Geb.datum d. Kindes          
 

  § 63 Abs. 3 HBG zur Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren 
    (mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, mindestens aber mit 15/41 der regelmäßigen 
     Arbeitszeit) 

 
    Name, Geb.datum d. Kindes          
 

  § 63 Abs. 1 Nr. 2 HBG zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger* 
    (mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit) 

 
  § 63 Abs. 3 HBG zur Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger* 

    (mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit, mindestens aber mit 15/41 der regelmäßigen 
     Arbeitszeit) 

 
    *Die Pflegebedürftigkeit ist durch ein ärztliches Gutachten oder eine Bescheinigung der Pflegekasse, des 
     Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder einer privaten Pflege-Pflichtversicherung nachzuweisen. 

 
 
               
(Ort, Datum)       (Unterschrift der Lehrkraft) 

 
Bitte beachten Sie: 
 

Reduziert sich im Genehmigungszeitraum ihre Unterrichtsverpflichtung wegen Vollendung des 50. oder des 60. Lebensjahres (§ 1 
Abs. 3 PflStdVO) oder wegen Nachweis einer Schwerbehinderung (§ 1 Abs. 4 PflStdVO), so wird der Stellenumfang beibehalten, 
sofern kein gesonderter Antrag von Ihnen gestellt wird (Beispiel: 14 von 28 Pflichtstunden (50%) werden zu 13,75 von 27,5 
Pflichtstunden (50%)). 
 
Hinweis: Über Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Teilzeitbeschäftigung bzw. Beurlaubung informiert Sie das Merkblatt des 
Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport, (www.hmdis.hessen.de; Rubrik: Bürger & Staat/Personalwesen/Infoschriften). 
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Stellungnahme der Schulleitung: 
 
 
 
 
 
 
 
          
Schulstempel        
 
 
 
 
Die regelmäßige Pflichtstundenzahl der Lehrkraft gemäß § 1 der Pflichtstunden-
verordnung – ohne Berücksichtigung von Anrechnungsstunden - beträgt bei 
Vollbeschäftigung 
 
 
zum Beginn des 1. Schulhalbjahres:     Wochenstunden 

 
 
 
zum Beginn des 2. Schulhalbjahres:     Wochenstunden 
 

 
 

 Der Antrag wird befürwortet. 
      Dienstliche Gründe stehen der beantragten Teilzeit nicht entgegen. 
 
 

  Der Antrag wird nicht befürwortet. 
  
      Begründung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Ort, Datum      Unterschrift der Schulleiterin/des Schulleiters 

 
 


